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Warnung
vor Probelektionen, Schnupperabos

und Warenmustern

Fortsetzung von Seite 1

wild zum Assistenten, der
inzwischen am Tisch Platz
genommen hat und intensiv die
Zeitung liest, springt ihn an
und stösst sich mit seinen kleinen

Pfoten gleich wieder ab,
eilt zur Tür, kehrt zurück und
wieder zur Tür, bis der Mann
aufsteht und die Wohnung
öffnet. Hier steht tatsächlich
jemand, nämlich die Sekretärin

aus dem Büro. Das Signal
hat auch sie erreicht, und um
dem Hund einen Erfolg zu
vermitteln, ist sie hinter die Tür
getreten.
Läutet das Telefon, vollführt
Penny dieses Hin- und Herrennen

zwischen dem Apparat
und dem Meister in gleicher
Weise, selbst wenn dieser in
der Küche herumhantiert.
Und der Kleine gibt nie auf, er
wird im Gegenteil zunehmend
rabiat. Bei aller Heftigkeit seiner

Bewegungen benimmt er
sich aber sehr manierlich, er
gefährdet den Versuchsmann
überhaupt nicht. Das ändert
sich jedoch beim Feueralarm.
Der Assistent hat sich auf dem
Sofa zu einem Nachmittagsschläfchen

hingelegt, als das
Signal ertönt. Jetzt gerät Penny

ausser Rand und Band. Er
springt seinem Meister
kurzerhand auf die Brust, bellt
und zerrt an ihm herum, kneift
ihn sogar ziemlich hart in die
Nase, beleckt ihm das Gesicht,
bis die Person endlich
aufsteht und mit dem Hund zur
Wohnungstür rennt.
Neben allen Hilfeleistungen
sind auch diese ausgebildeten
Hunde Freunde und Begleiter.
Diese Begleiterscheinung ist
sicherlich nicht zu unterschätzen,

wer freut sich nicht über
einen guterzogenen, vierbeinigen

Hausgenossen!
Schweizer Hundemagazin/Isu

Was nicht bestellt wurde,
muss nicht bezahlt werden,
sagt das Gesetz. Wer aber
Coupons für «unverbindliche
Angebote» einschickt, sollte
das Kleingedruckte genau
studieren, warnt Kurt Pfändler
vom K-Tip.
Bei Therese Wagner in Biberist

SO klingelt das Telefon.
Am Apparat meldet sich ein
netter Herr Meier von der Firma

Pro Natura. Die
Telefonnummer, so beginnt er das
Gespräch, habe er von ihrem
Arbeitgeber erhalten.
Dann bekommt Frau Wagner
einen Vortrag über die Vorzüge

der Pro-Natura-Putzmittel
zu hören und natürlich bittet
Herr Meier anschliessend um
eine Bestellung. Frau Wagner
lehnt mit überzeugender
Begründung ab: Sie kaufe nichts,
was sie nicht kenne. Wenn er
wolle, könne er ihr ja Gratis-
Muster zustellen.

Die Rechnung
als Überraschung
Die Muster kommen prompt
per Post: ein Mega-Profi-Rei-
niger und ein Entkalker. Dazu
als Überraschung eine Rechnung

über Fr. 12.50. Mit dem
Putzmittel ist Frau Wagner
zufrieden, doch das Entkal-
kungsmittel enttäuscht sie.
Die Rechnung will sie nicht
bezahlen; schliesslich seien es
Muster.
Ist sie im Recht oder nicht?
Sind Mustergratisodernicht?
Je nach den Umständen hat
der Verkäufer oder der Emp¬

fänger recht. Dazu einige
Beispiele:

- Waren, die unaufgefordert
zugesandt werden: Der
Empfänger ist zu nichts verpflichtet.

Er braucht die Sache weder

aufzubewahren noch
zurückzusenden. Das gilt für die
Kochbücher des Roten Kreuzes

ebenso wie für Künstlerkarten

von Behindertenwerken.

- Bestellte Waren: Es gilt, was
abgemacht wurde. Die
Bedingungen finden sich häufig auf
dem Bestellschein oder im
Kleingedruckten des Angebots.

- Bestellungen aus dem Katalog:

Die Kundinnen und Kunden

unterwerfen sich den
Verkaufsbedingungen im Katalog.

Diese sehen zwar meist
ein Umtauschrecht vor,
allerdings nur innert einer kurzen
Frist. Ausserdem müssen die
Kunden die Waren zurücksenden

und das Porto bezahlen.

- Bestellungen per Telefon:
Wenn eine Bestellung
unabhängig von schriftlichen
Unterlagen gemacht wurde, gilt
die mündliche Vereinbarung.
Wer Waren oder Dienstleistungen

bestellt, ohne nach
dem Preis zu fragen, akzeptiert

normalerweise den später

verrechneten Preis. Wenn
dagegen ein Gratismuster
bestelltwurde, kann der Verkäufer

nachträglich nicht eine
Bezahlung verlangen.
- Coupons und Bestellscheine:

Wer «unverbindliche
Probelektionen» anfordert oder
ein Schnupperabonnement
einer Zeitschrift bestellt, kauft
oft die Katze im Sack: So werden

mitunter Coupontexte
verwendet, bei welchen das
Probeabonnement zum
verbindlichen, bezahlten
Abonnement wird, wenn der Kunde
nicht rechtzeitig kündigt.
Zurück zu Frau Wagner: Pro-
Natura-Versandhändler Meier

kann sich an den Vorfall
nicht erinnern, als ihn der K-
TIP darauf anspricht: Es sei
aber möglich, dass sein Bruder,

der zeitweise für ihn tätig
war, Frau Wagner beliefert
hat. Die Pro Natura versende
keine Gratismuster, höchstens

Kleinpackungen, die
aber bezahlt werden müssten.
Fazit: Falls Frau Wagner nicht
klipp und klar erklärt wurde,
dass die Mustersendung Fr.
12.50 koste, kann ihr nicht
nachträglich Rechnung
gestellt werden.

Kurt Pfändler
c K-TIP
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Erst prüfen, dann bestellen
Was Ihnen unaufgefordert ins Haus geliefert wird, verpflichtet

Sie zu nichts. Sie dürfen die Dinge gebrauchen oder
fortwerfen und müssen sie nicht zurücksenden.
Eine Ausnahme gilt nur bei offensichtlichen Irrtümern: Wenn
die Kiste Champagner versehentlich Ihnen statt dem Nachbarn

geliefert wird, dürfen Sie die Korken nicht knallen lassen.
Sie müssen den Absender (oder den richtigen Empfänger)
informieren.
Telefongeschäfte sind riskant: Mündliche Zusagen sind kaum
beweisbar. Wenn Sie also telefonisch ein Zimmer mit
Meeressicht an einer ruhigen Lage buchen, sollten Sie prüfen, ob
die schriftliche Bestätigung der Buchung auch sämtliche
mündlich gemachten Versprechungen enthält. Ist dies nicht
der Fall, bestätigen Sie die Vereinbarungen mit eingeschriebenem

Brief.
Vorsicht beim Einsenden von Coupons-auch wenn die Gra-
tis-Angebote noch so verlockend klingen: Das Kleingedruckte
genau lesen und eine Kopie der Bestellung behalten. Das
Kleingedruckte ist oft schwer verständlich. In diesem Falle
sich rechtzeitig Rat holen auf einer Beratungsstelle für Gehörlose.

Die Beratungsstellen sind auch bereit, Gehörlosen bei
der Durchsetzung ihrer Rechte zu helfen.
Wer ein Gratis-Abonnement später kündigen will: Termine
notieren.
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